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Den Spurenstoffen auf der Spur –				 
Handlungsvorschlag der Wasserwirtschaftsverbände NRW zur Verringerung von Spurenstoffen im Abwasser und in Gewässern


1. Spurenstoffe und Wasserrahmenrichtlinie
Zentrales Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, den guten Zustand in den Gewässern zu erreichen. Dies soll vorrangig durch die Einhaltung der Vorgaben für die biologischen Parameter geschehen. Zusätzlich hat die EU für 45 ausgewählte Spurenstoffe Umweltqualitätsnormen (UQN) festgesetzt, deren Einhaltung in den Mitgliedsstaaten und somit auch in NRW im Rahmen des 2. Bewirtschaftungsplans bis 2021 einzuhalten ist. 

Bei der Umsetzung der EG-WRRL geht es zum einen um eine korrekte rechtsformale Umsetzung, zum anderen um die Verbesserung des Zustandes der Gewässer. Dabei ist nicht auszuschließen, dass auch Spurenstoffe eine Rolle spielen. Spurenstoffe ohne UQN sind nach WRRL derzeit nur insoweit relevant, als sie die ökologische Qualität der Gewässer nachhaltig beeinträchtigen. Hierbei haben die Behörden in Deutschland und NRW die Möglichkeit, im Rahmen ihres Bewirtschaftungsermessens auf Grundlage gesicherter Daten, geeignete Maßnahmen festzulegen. Diese müssen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht Bestandteil des 2. Bewirtschaftungsplans (2015-2021) sein. Andere Bundesländer verzichten deshalb in den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne auf entsprechende Festlegungen.

2. Derzeitiger Erkenntnisstand
Der Eintrag und der Nachweis von Spuren organischer Mikroverunreinigungen beschäftigen die Wasserwirtschaftler seit vielen Jahrzehnten. Im Fokus stehen dabei heute nicht nur Pestizide, sondern inzwischen auch Industriechemikalien, Medikamentenwirkstoffe und Röntgenkontrastmittel. 

Die Wasserwirtschaftsverbände NRW sind sich darüber einig, dass Spurenstoffe grundsätzlich nicht in die Gewässer gehören. Wir wissen, dass in einer modernen Industriegesellschaft selbst bei bester Vermeidungsstrategie der Eintrag von Spurenstoffen nicht vollständig zu verhindern ist. Allerdings stehen wir angesichts der mit fortgeschrittener Analysetechnik messbaren Spurenstoffkonzentrationen vor der Herausforderung, diese z.T. sehr niedrigen Befunde/Konzentrationen zu bewerten. Was noch vor 5 Jahren als Null galt, hat heute einen gemessenen Wert (z. B. in Mikrogramm bzw. Nanogramm pro Liter), dessen konzentrationsabhängige Schädlichkeit wir noch nicht gesichert kennen. Allerdings wissen wir inzwischen, dass selbst bei Anwendung der heute bekannten wirkungsvollsten Abwasserbehandlungsmaßnahmen immer noch eine (heute messbare) Restkonzentration von Spurenstoffen in Gewässern verbleiben wird.

3. Fundierte Antworten durch umfassende Expertise 
Die Wasserwirtschaftsverbände in NRW kennen durch ihre Funktion als „Flussgebiets-manager“ eine Vielzahl von Fakten und Wirkmechanismen, die die ökologische Qualität der Gewässer entscheidend beeinflussen. Sie haben über Jahrzehnte wasserwirtschaftliche Kompetenzen aufgebaut und verfügen als Einzelorganisationen und in Summe wie kaum eine andere Institution in Deutschland über abwassertechnisches und gewässerbezogenes Fachwissen und wasserwirtschaftliche Grundlagendaten. Diese Fach-Expertise sollte bei der Umsetzung der WRRL und der Spurenstoffproblematik gehört und genutzt werden.

4. Angebot der Wasserwirtschaftsverbände NRW
Auch aus Sicht der sondergesetzlichen Verbände ist wasserwirtschaftlich sinnvoll und notwendig, sich mit dem „Problem Spurenstoffe im Wasser/Abwasser/Gewässer“ intensiv zu befassen. Wir wissen auch, dass rein technisch orientierte Lösungen kostenintensiv sind und befürchten bei der derzeitigen Erkenntnislage, dass sie nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen werden oder zu kurz greifen. Vorschnelle Investitionen, die nicht durch fundierte Untersuchungen und Forschung abgesichert sind, sind aus unserer Sicht nicht nachhaltig und widersprechen damit den Maximen und dem Selbstverständnis der Wasserwirtschaft.

Wir sind deshalb der Auffassung, dass über wirkungsvolle, z. B. technische  Maßnahmen zur Verringerung der Einträge von Spurenstoffen in die Gewässer erst entschieden werden sollte, wenn die folgenden Informationen erhoben und verfügbar sind:

· Erfassung der gewässerbiologischen Situation vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Spurenstoffelimination (IST-Zustand)
· Erstellung eines Einleitungskatasters der betrachteten Stoffe im betrachteten Gewässer zur Erfassung der Stoffströme und der Eintragspfade.
· Erfassung einer möglichst umfassenden Spurenstoffmatrix um insbesondere bei oxydativen Abwasserbehandlungsmaßnahmen negative Auswirkungen auf die Gewässer zu vermeiden.
· Entwicklung von Verfahren zur Bewertung des Einflusses von Spurenstoffen in sehr niedrigen Konzentrationsbereichen auf die ökologische Gewässergüte.
· Mehrjähriges Monitoring der gewässerbiologischen Situation bzw. Veränderung (Verbesserung!?) nach der Umsetzung von ausgewählten Maßnahmen zur Spurenstoffelimination (Demonstrationsanlagen)


Diese Informationen sind nach unserer Auffassung wesentliche Voraussetzung für eine fundierte Entscheidung zu sinnvollen Investitionen und darüber, welche Stoffe und welche Verfahren priorisiert werden sollen. Und dies bietet die Chance, real messbare Veränderungen bzw. Verbesserungen der ökologischen Gewässergüte nachzuweisen und nachfolgend das Richtige zu tun bzw. in die richtige Technik zu investieren.

In diesem Zusammenhang bietet die Wasserrahmenrichtlinie die Möglichkeit, die oben aufgelisteten Informationen zu generieren. Wir schlagen vor, im Rahmen des 2. Bewirtschaftungszyklus Kausalanalysen - z.B. mit Hilfe eines investigativen Monitorings-, an den Gewässern in NRW durchzuführen. Vor diesem Hintergrund halten wir es für erforderlich, auf Vorgaben für den Ausbau von Kläranlagen solange zu verzichten, bis diese Informationen vorliegen und bewertet sind  (Ersatz der sog. 4er-Maßnahmen durch sog. 501er-Maßnahmen im Maßnahmenprogramm zum Bewirtschaftungsplan). Die im Entwurf zum 2. Bewirtschaftungsplan des Landes NRW vorgesehenen sogenannten „Machbarkeitsstudien“ zur Ertüchtigung kommunaler Kläranlagen werden diesem Anforderungskatalog unseres Erachtens nicht gerecht.

Letztlich werden sich deutliche Fortschritte bei der Verringerung der stofflichen Belastungen allerdings nur dann erzielen lassen, wenn auch die anderen Emittenten wie Industrie, Landwirtschaft und Straßenbaulastträger in die Pflicht genommen werden und nicht ausschließlich die kommunale Abwasserentsorgung. Eine verbindliche Entscheidung dazu steht noch aus. Sie sollte auch  eine konsequente Vermeidungsstrategie des Landes umfassen.

Bereits seit Jahren beteiligen sich die Verbände an zahlreichen F&E-Vorhaben (siehe Zusammenstellung im Anhang), um das zur Entscheidungsfindung erforderliche Wissen zu generieren bzw. zu erweitern.

Insbesondere mangelt es an Praxiserfahrung bezüglich großtechnischer Anlagen und deren Auswirkungen auf die ökologische Gewässergüte. Die Verbände bieten hierzu an, einvernehmlich ausgewählte Kläranlagen in den Verbandsgebieten mit Verfahren zur Entfernung von Spurenstoffen auszustatten und die Auswirkungen auf die Gewässer umfassend zu untersuchen. Dies würde die Effizienz des NRW-Fördermitteleinsatzes und sicherlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für notwendige gebührenwirksame Maßnahmen erheblich steigern. Insofern würden die Wasserwirtschaftsverbände in NRW auch eine zwischen Politik, Ministerium und Wasserwirtschaft abgestimmte, gemeinsame Positionierung in der Öffentlichkeit begrüßen und unterstützen.







Georg Wulf, Vorsitzender der agw		



[bookmark: _GoBack]











Anhang: Übersicht der F+E Projekte zu Spurenstoffen 
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